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Regeste

Regeste Art. 4 BV; kantonales Steuerrecht. § 19 des zürcherischen Steuergesetzes; Begriff
der Erwerbstätigkeit, Abgrenzung gegenüber der privaten Vermögensverwaltung. Auch
eine mit privaten Mitteln und auf privates Risiko durchgeführte Spekulation kann Teil der
Erwerbstätigkeit bilden, wenn sie mit dem gewerbsmässigen Betrieb eines Unternehmens,
das dem betreffenden Privaten gehört oder an dem er massgeblich beteiligt ist, in engem
Zusammenhang steht. Besteuerung des Gewinnes, den der Geschäftsführer und praktische
Alleininhaber einer mit Vermittlungsgeschäften sich befassenden AG beim Kauf und
Wiederverkauf von Aktien erzielt.

Erwägungen

E. 3
a) Gemäss § 19 des zürcherischen Steuergesetzes (StG) sind bei natürlichen Personen "die
gesamten Einkünfte" steuerbar, insbesondere "a) der Arbeitslohn mit sämtlichen
Lohnzulagen, Nebenbezügen, Gratifikationen, Tantièmen und allen weiteren in
Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis empfangenen Leistungen; b) Einkünfte aus
selbständiger Erwerbstätigkeit, insbesondere aus der Bewirtschaftung von Grund und
Boden, dem Betrieb eines Geschäftes oder Gewerbes oder der Ausübung eines freien
Berufes, einschliesslich der Gewinne bei Veräusserung von Geschäftsvermögen oder bei
Übernahme in das Privatvermögen." Daneben galt bis zum Jahre 1970 für die Besteuerung
von Kapitalgewinnen § 23, wonach der realisierte Kapitalgewinn auf beweglichem
Privatvermögen als Einkommen zu besteuern war, wenn er innert sieben Jahren seit Erwerb
der Vermögenswerte erzielt wurde und den Betrag von Fr. 1'000.-- im Jahr überstieg. Diese
Bestimmung wurde indessen am 5. Juli 1970 aufgehoben. Die Neufassung des
Steuergesetzes findet erstmals auf die Einschätzungen für das Steuerjahr 1971 Anwendung.
Es ist nicht streitig, dass § 23 für den vorliegenden Fall nicht mehr gilt. Der
Beschwerdeführer leitet hieraus ab, er dürfe für den von ihm privat durch Kauf und
Wiederverkauf von 250 Aktien der Y-Apparatefabriken AG erzielten Gewinn nicht
besteuert werden. Das Verwaltungsgericht nahm demgegenüber an, das fragliche Geschäft
sei "Teil eines einheitlichen Dienstleistungs- und Handelsgeschäftes im Wechselbereich
unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit" und demgemäss steuerpflichtig. Der
Beschwerdeführer ist der Auffassung, die Unterstellung von Kapitalgewinnen unter die
Steuerpflicht sei seit der Aufhebung von § 23 StG willkürlich. BGE 102 Ia 238 S. 241 Er
rügt die Begründung des Verwaltungsgerichts gesamthaft wegen Willkür und macht solche
auch hinsichtlich einzelner Erwägungen geltend, die indessen in engem Zusammenhang
stehen, so dass es sich rechtfertigt, die Sache vom Ergebnis her auf Willkür zu überprüfen.
b) Die Aufhebung von § 23 StG bedeutet nicht, dass im Kanton Zürich Kapitalgewinne
vorbehaltlos steuerfrei seien. Es kann daraus nur gefolgert werden, dass sie nicht erfasst



werden, wenn keine andere steuerrechtliche Bestimmung auf sie zutrifft, also insbesondere,
wenn sie nicht das Ergebnis selbständiger Erwerbstätigkeit darstellen. Das
Verwaltungsgericht hat demgemäss untersucht, ob der Beschwerdeführer den
Kapitalgewinn lediglich als Verwalter seines privaten Vermögens oder in Ausnützung einer
zufällig sich bietenden Gelegenheit, ohne eine eigentliche, auf Verdienst ausgerichtete
Tätigkeit, erzielt habe. Träfe eine dieser Voraussetzungen zu, so wäre der Kapitalgewinn
nach Auffassung des Verwaltungsgerichtes nach der Aufhebung von § 23 StG nicht als
Einkommen steuerbar. Dies entspricht der Rechtsprechung, die das Bundesgericht zum
eidgenössischen Wehrsteuerrecht entwickelt hat, dessen Einkommensbegriff ähnlich
umschrieben ist wie derjenige des zürcherischen StG ( BGE 96 I 658 mit Verweisungen).
Auch vereinzelte Geschäfte werden jedoch als gewerbsmässig betrachtet, wenn sie mit
einer anderen auf Erwerb gerichteten Tätigkeit in Verbindung stehen ( BGE 97 I 173 /174,
E. 4b mit Verweisungen). Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Der Beschwerdeführer hat
selbst ausgeführt, er habe im Rahmen seiner Tätigkeit in der Firma Dr. X-AG den Auftrag
erhalten, für die Gesamtheit der Y-Aktien einen Käufer zu suchen. In Ausführung dieses
Auftrages sei er an die Z-Holding AG herangetreten, die sich schliesslich unter
verschiedenen Voraussetzungen und Bedingungen zum Kauf entschlossen habe. Zu diesen
Bedingungen habe als wesentliche gehört, dass er, der Beschwerdeführer, sich persönlich
zu rund einem Viertel am Kauf beteilige. Damit steht zweierlei fest: Einmal wäre das
offenbar für die Firma gewinnbringende Vermittlungsgeschäft nicht zustandegekommen,
wenn der Beschwerdeführer sich daran nicht persönlich beteiligt hätte, und zum andern
hätte der Beschwerdeführer keine Gelegenheit gehabt, die Aktien zu erwerben, wenn die
von ihm geleitete Firma keinen Vermittlungsauftrag BGE 102 Ia 238 S. 242 erhalten hätte.
Die Wechselbeziehung zwischen dem Anteil der AG und demjenigen des
Beschwerdeführers persönlich am gesamten Geschäftsvorgang ist derart eng und
unauflöslich, dass sie schon für sich allein die Annahme ausschliesst, das
Verwaltungsgericht sei bei der Verneinung des Vorliegens eines Privatgeschäftes in
Willkür verfallen. Daran ändern die Einwendungen des Beschwerdeführers darüber, dass
Wertschriftenhandel nicht zum Geschäftsbereich der AG gehöre und dass er selbst nicht
Wertschriftenhändler sei, nichts. Es kommt im Steuerrecht nicht darauf an, welche Zwecke
eine Firma nach dem Handelsregistereintrag verfolgt, sondern darauf, welche sie tatsächlich
durchführt, und auch eine mit privaten Mitteln und auf privates Risiko durchgeführte
Spekulation kann Teil der Erwerbstätigkeit bilden, wenn sie mit einem gewerbsmässigen
Betrieb eng verknüpft ist, der dem betreffenden Privaten gehört oder an dem er massgeblich
beteiligt ist. Ergänzend sei bemerkt, dass zusätzlich folgende Momente gegen das Vorliegen
eines Geschäftes der privaten Vermögensverwaltung sprechen: aa) die im Kaufvertrag
enthaltene Klausel, wonach dem Beschwerdeführer der Kaufpreis in vollem Umfange
gestundet wurde, die Aktien bei der Verkäuferin verblieben und von ihr sogar
weiterverpfändet werden durften; bb) die Höhe des Kaufpreises, der ungefähr dem
gesamten Vermögen des Beschwerdeführers entsprach. Der Schluss drängt sich auf, dass
der Aktienkauf nicht zum Zwecke der Kapitalanlage erfolgte. Vielmehr handelt es sich um
nichts anderes als darum, dass der Beschwerdeführer der von ihm geleiteten und ihm zu
99% gehörenden AG die Durchführung eines bedeutenden Vermittlungsgeschäftes dadurch
ermöglichte, dass er persönlich einen Viertel des Risikos übernahm. Es hat zwar als
Selbständigerwerbender gehandelt, jedoch nicht als Privatmann, sondern durchaus im
Rahmen seiner Funktion als Leiter eines sich mit Vermittlungen befassenden
Unternehmens. Wenn das Verwaltungsgericht diese Tätigkeit als Erwerbstätigkeit im Sinne



von § 19 StG (und nicht als Verwaltung von Privatvermögen) betrachtete, so hat es aus den
dargelegten Gründen die Grenzen seines Ermessens nicht überschritten und nicht
willkürlich entschieden. Vor allem hat es auch nicht in willkürlicher Weise die
wirtschaftliche BGE 102 Ia 238 S. 243 an Stelle der juristischen Betrachtungsweise treten
lassen; denn für die Qualifizierung des streitigen Einkommensteiles als Erwerbseinkommen
genügen die dargelegten rechtlichen Gesichtspunkte durchaus. Die Beschwerde ist deshalb
als unbegründet abzuweisen.
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